
RiStBV: 272

272 
 
(1) 1Im Interesse einer sachgerechten Beurteilung und einer gleichmäßigen Behandlung berücksichtigt der 
Staatsanwalt, soweit er für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständig ist, die Belange der 
Verwaltungsbehörde und macht sich ihre besondere Sachkunde zunutze. 2Dies gilt namentlich bei 
Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die nicht zum vertrauten Arbeitsgebiet des Staatsanwalts gehören.

(2) 1Auch in den Fällen, die in den nachstehenden Bestimmungen nicht ausdrücklich genannt sind, prüft der 
Staatsanwalt, bevor er Anträge stellt oder Entschließungen trifft, ob hierfür die besondere Sachkunde der 
zuständigen Verwaltungsbehörde von Bedeutung sein kann oder deren Interessen in besonderem Maße 
berührt sind. 2Trifft dies zu, hört er die Verwaltungsbehörde.

(3) 1Sind mehrere Verwaltungsbehörden sachlich oder örtlich zuständig, wendet sich der Staatsanwalt an 
die Verwaltungsbehörde, der nach § 39 Absatz 1 Satz 1 OWiG der Vorzug gebührt. 2Besteht keine 
Vorzugszuständigkeit, wählt der Staatsanwalt unter mehreren zuständigen Verwaltungsbehörden diejenige 
aus, deren Einschaltung wegen ihrer besonderen Sachkunde oder im Interesse der Beschleunigung oder 
Vereinfachung des Verfahrens oder aus anderen Gründen sachdienlich erscheint; gegebenenfalls wendet 
er sich an die Verwaltungsbehörde, die auf Grund Vereinbarung mit der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit 
betraut ist. 3Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Staatsanwalt durch Übersendung der Akten an eine der 
mehreren zuständigen Verwaltungsbehörden bei sinngemäßer Anwendung des § 39 Absatz 1 Satz 1 OWiG 
deren Vorzugszuständigkeit herbeiführt, wenn der Betroffene wegen der Tat bereits vernommen ist.


